Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
Im Frühjahr weilte ein Sachverständigenausschuss des Europarats in Bern, der die Aufgabe hat, die von den Vertragsparteien der erwähnten Charta regelmässig vorgelegten Berichte zu prüfen. Dieser Sachverständigenausschuss hatte beschlossen, die Überprüfungen auf die Lage der Minderheitssprachen Französisch im Kanton Bern und Deutsch im Kanton Freiburg auszudehnen. In diesem Zusammenhang wurde auch der Präsident von BERNbilingue zu einem Hearing eingeladen. Dieser Umstand veranlasst uns, die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen hier kurz vorzustellen.

mst. Ziel der Charta ist das Bestreben des Europarats, die geschichtlich gewachsenen Regional- oder Minderheitensprachen Europas zu schützen und zu fördern. Verschiedene Überlegungen führten die Staaten des Europarats dazu, Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels zu unternehmen:
· Der Schutz der Sprachenvielfalt der Regional- oder Minderheitensprachen trägt zum Erhalt und zur Entwicklung des kulturellen Reichtums Europas bei.
· Das Recht, eine Regional- oder Minderheitensprache im privaten und im öffentlichen Gebrauch zu sprechen, ist ein Menschenrecht.

· Der Schutz und die Förderung der Regional- oder Minderheitensprachen in den verschiedenen Ländern und Regionen Europas stellen einen wichtigen Beitrag zu einem auf der Basis der Demokratie und kulturellen Vielfalt aufgebauten Europa.
Europa wäre allerdings nicht Europa, wenn die Präambel zur Charta nicht auch Vorbehalte in nationalstaatlicher Tradition enthalten würde. So wird festgelegt, dass die Förderung der Regional- oder Minderheitensprachen nicht zu Lasten der offiziellen Sprachen und der Notwendigkeit, diese zu erlernen, gehen dürfe. Ausserdem werden Schutz und Förderung der Regional- oder Minderheitensprachen im Rahmen der nationalen Souveränität und der territorialen Unversehrtheit gesehen.

Unter dem etwas umständlichen Begriff der Regional- oder Minderheitensprachen werden Sprachen verstanden, die traditionellerweise in einem bestimmten Gebiet eines Staates durch eine Minderheit von Bürgern dieses Staates gesprochen werden und die nicht eine der offiziellen Sprachen jenes Staates darstellt. Streng genommen wäre also die französische Sprache im Kanton Bern eigentlich nicht als Regional- oder Minderheitensprache im Sinne der Charta zu verstehen.

Mit der Ratifizierung der Charta verpflichten sich die betreffenden Staaten auf eine Reihe von Zielen und Grundsätzen:

· Die Anerkennung der Regional- oder Minderheitensprachen als kulturelle Bereicherung und die Respektierung des Verbreitungsgebiets dieser Sprachen.

· Förderung dieser Sprachen zwecks Erhalt.

· Die Erleichterung des Gebrauchs dieser Sprachen in Wort und Schrift, im öffentlichen Leben und im privaten Bereich.
· Förderung des Austausches zwischen den Gruppen, die Regional- oder Minderheitensprachen sprechen, auch grenzüberschreitend.

· Die Bereitstellung der Mittel zum Lehren und Lernen dieser Sprachen.
· Die Förderung von Forschung und Lehre betr. solcher Sprachen.

Insbesondere verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten, ungerechtfertigte Unterscheidungen, Ausschlüsse, Einschränkungen oder Privilegierungen im Zusammenhang mit den Regional- oder Minderheitensprachen zu beseitigen und das gegenseitige Verständnis der Sprachgruppen zu fördern.

Weiter führt die Charta einen langen Katalog von Massnahmen auf, um den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen im öffentlichen Leben zu fördern, so im Bildungswesen, in der Justiz, in Verwaltungsbehörden und öffentlichen Dienstleistungsbetrieben, Medien, kulturellen Tätigkeiten und Einrichtungen, im wirtschaftlichen und sozialen Leben sowie im grenzüberschreitenden Austausch. Während die oben erwähnten Ziele und Grundsätze sehr allgemein gehalten sind, sind die Massnahmen zum Teil sehr konkret. So werden z.B. die Schaffung von Vorschulunterricht in der betroffenen Regional- oder Minderheitensprache angeführt oder das Recht auf Zugang zu den Gerichten in der jeweils betroffenen Regional- oder Minderheitensprache. Interessant sind auch das Gebot, dass die Verwaltung die Regional- oder Minderheitensprache im Kontakt mit den Bürgern und Bürgerinnen gebraucht oder die Pflicht, mindestens eine Radiostation und einen TV-Kanal in der Regional- oder Minderheitensprache zu schaffen, soweit Radio und Fernsehen einen öffentlichen Auftrag erfüllen.
Die Staaten verpflichten sich, mindestens 35 der genannten Massnahmen umzusetzen, wobei eine gewisse Zahl zwingender Massnahmen aus einem Kernbereich auszuwählen sind. Die Staaten sind dann verpflichtet, periodisch an den Generalsekretär des Europarats über die Umsetzung der Massnahmen öffentlich zu berichten. Dabei bleibt es aber nicht. Ein Sachverständigenausschuss überprüft diese Berichte und erstattet seinerseits Bericht samt Empfehlungen an das Ministerkomitee, das dann den betroffenen Staaten konkrete Empfehlungen machen kann.
Insgesamt hat man sich also im Rahmen des Europarats bemüht, ein unter den gegebenen institutionellen Möglichkeiten möglichst konkretes und griffiges Instrument zu schaffen, und es kann festgestellt werden, dass sich das Verhältnis der traditionellen europäischen Nationalstaaten zu ihren Minderheiten in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Manchmal zeitigen also auch völkerrechtliche Regeln Wirkung, die nicht mit einem Arsenal von Zwangsmassnahmen hinterlegt sind.
